
  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 Soweit es sich um die Förderung einer wirtschaftlichen Tätigkeit gemäß Art. 107 Abs. 
1 AEUV handelt, erfolgt die Förderung in Form von De-minimis-Beihilfen im Sinne der 
VO (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen (ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023). Danach kann ein Unterneh-
men ohne Notifizierung innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung 
der ersten ‚De-Minimis‘ Beihilfe höchstens einen Gesamtbetrag von 300.000 EUR er-
halten.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


